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Mitglieder-Info Nr. 35/2009 

Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

hier: Mitglieder-Info Nr. 09/2009 und 13/2009 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach wie vor liegt mir nur die Zwischennachricht vom 20.02.2009 auf mein Schrei-
ben an das BMG vor, in dem mitgeteilt wird, dass zunächst der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen um Stellungnahme gebeten sei. 

Inzwischen ist mir allerdings ein Schreiben des BMG an das Gesundheitsministerium 
in Rheinland-Pfalz bekannt geworden, in dem das BMG bereits unter dem 
04.02.2009 mitteilt, dass es sich bei Entscheidungen des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen wie beispielsweise den Grundsätzen zum Beitragsverfahren, die 
aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung getroffen werden, um untergesetzliche 
Rechtsnormen handelt. Sie seien nach § 217e Abs. 2 SGB V verbindlich für die Mit-
gliedskassen, die Landesverbände der Krankenkassen und die Versicherten. Nach 
Auffassung des BMG seien Meinungsverschiedenheiten zwischen den Krankenkas-
se und den Trägern der Sozialhilfe hinsichtlich der Beitragsbemessungsgrundlage 
für Sozialhilfeempfänger in stationären Einrichtungen gerichtlich zu klären.  

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg
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Inzwischen ist mir auch bekannt geworden, dass dem BMG bereits seit Anfang März 
das Schreiben des GKV-Spitzenverbandes in dieser Angelegenheit vorliegt. Die Auf-
fassung des GKV-Spitzenverbandes füge ich ebenfalls bei.  

Nach dem Inhalt dieses Schreibens gehe ich davon aus, dass die Frage der Bei-
tragshöhe abschließend nur auf dem Rechtswege geklärt werden kann. Über den 
Stand der zurzeit laufenden Verfahren und das weitere Vorgehen sollten wir uns in 
der Sitzung des Hauptausschusses verständigen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


